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Ehrenordnung 
 

1. Ehrung für Mitglieder, Funktionäre, Clubs und Vereine 
Zur Würdigung besonderer Verdienste um den Sportkegler- und Bowlingverband 
Südbaden e.V. (nachfolgend SKVS) und für den Deutschen Kegelsport können 
Mitglieder, Funktionäre, Clubs und Vereine des SKVS geehrt werden. 

 
1.1 Der SKVS verleiht hierfür folgende Ehrungen: 
1.1.1 Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des SKVS mit Urkunde 
1.1.2 Ernennung zur Ehrenfrauenwartin des SKVS mit Urkunde 
1.1.3 Ernennung zum Ehrensportwart des SKVS mit Urkunde 
1.1.4 Ernennung zum Ehrenmitglied des SKVS mit Urkunde 
1.1.5 Die Verdienstnadel in Bronze mit Urkunde 

Die Verdienstnadel in Bronze kann als Anerkennung für herausragende Tätigkeiten im 
SKVS innerhalb jeder Organisationsebene wie folgt verliehen werden: 

➢ 5 Jahre Vorstandstätigkeit in SKVS, Sektion, Bezirk 
➢ 8 Jahre Tätigkeit im geschäftsführenden Vereinsvorstand 
➢ 12 Jahre Tätigkeit im Vereins- oder Clubvorstand 

1.1.6 Die Verdienstnadel in Silber mit Urkunde 
Die Verdienstnadel in Silber kann als Anerkennung für herausragende Tätigkeiten im 
SKVS wie folgt verliehen werden: 

➢ 8 Jahre Vorstandstätigkeit in SKVS, Sektion oder Bezirk 
➢ 11 Jahre Tätigkeit im geschäftsführenden Vereinsvorstand 
➢ 15 Jahre Tätigkeit im Vereins- oder Clubvorstand 

1.1.7 Die Verdienstnadel in Gold mit Urkunde 
Die Verdienstnadel in Gold kann als Anerkennung für herausragende Tätigkeiten im 
SKVS wie folgt verliehen werden: 

➢ 12 Jahre Vorstandstätigkeit in SKVS, Sektion oder Bezirk 
➢ 15 Jahre Tätigkeit im geschäftsführenden Vereinsvorstand 
➢ 20 Jahre Tätigkeit im Vereins- oder Clubvorstand 

 
Gilt für 1.1.5 bis 1.1.7: 
Die Verleihung der Verdienstnadel erfolgt in drei Stufen, wobei Voraussetzung ist, dass 
die Auszuzeichnenden die Vorstufe besitzen und der Abstand zur letzten Verleihung von 
Bronze nach Silber mindestens 4 und von Silber nach Gold mindestens 5 Jahre beträgt. 
 
Zum geschäftsführenden Vereins- und Clubvorstand gehören: 
Erste/r und Zweite/r Vorsitzende/r, Schatzmeister/in, Geschäftsführer/in, 
Schriftführer/in, 1.Sportwart/in, 1.Frauenwart/in und 1.Jugendwart/in. 
 

 Für die Ehrungen gelten folgende Bestimmungen: 
1.2 Sofern sie die Verbandsvorstandschaft betreffen, müssen sie vom Ältestenrat 

befürwortet und genehmigt werden. 
1.3 Der Ehrenvorsitzende, die Ehrenfrauenwartin, der Ehrensportwart ist berechtigt, an 

Verbands-vorstandssitzungen, an Verbandstagen und Hauptausschüssen teilzunehmen, 
sind aber nicht stimmberechtigt. 

1.4 Die Ehrungen werden auf Antrag der jeweiligen Bezirks- und Vereinsvorsitzenden oder 
einem von diesem beauftragten Funktionär vollzogen. 
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2. Ehrung langjähriger Mitgliedschaft von Vereinen, Clubs und 
Mitgliedern 

 

In Anerkennung langjähriger Mitgliedschaft können Vereine, Clubs und Mitglieder 
geehrt werden. 
 
Für die Ehrungen gelten folgende Bestimmungen: 
Vereine und Clubs werden vom SKVS bei Jubiläen von 25 / 50 / 75 / 100 Jahren und im 
weiteren 25jährigen Rhythmus mit einem Teller oder Wimpel geehrt. 
 
 

3. Verleihung der Nadel des Sportkegler- und Bowlingverbandes 
Südbaden mit Silber- und Goldkranz 
 
Mitglieder des SKVS bzw. seiner Untergliederungen werden bei: 

➢ 20jähriger Mitgliedschaft die SKVS-Nadel mit Silberkranz 
➢ 30jähriger Mitgliedschaft die SKVS-Nadel mit Goldkranz 

verliehen. 
Anträge auf Ehrungen werden durch den Verein oder Verbandsgeschäftsführer an den 
Verbandsvorstand des SKVS eingereicht. 
 

4. Sportliche Ehrungen 
 

In Anerkennung der besonderen Leistung, anlässlich der Teilnahme an Deutschen 
Meisterschaften oder internationalen Wettkämpfen, sowie Landesmeisterschaften, 
könne Sportlerinnen und Sportler geehrt werden. 
 
Der SKVS verleiht für die Einsätze bei Länderspielen: 

➢ die bronzene Länderspielnadel ( 5maliger Einsatz ) 
➢ die silberne Länderspielnadel ( 10maliger Einsatz ) 
➢ die goldene Länderspielnadel ( 20maliger Einsatz ) 

Anträge auf Ehrungen werden durch den zuständigen Verbandsgeschäftsführer mit 
Nachweis der Einsätze an die Geschäftsstelle des SKVS eingereicht. 
 

 

5. Zeitliche Unterbrechungen 
 
Bei einer zeitlichen Unterbrechung von bis zu zwölf Monaten (z.B. Clubaustritt), gilt die 
Mitgliedschaft im SKVS als nicht unterbrochen, sofern sich das Mitglied innerhalb dieses 
Zeitraums wieder einem Club im SKVS anschließt. 
 
 
Diese überarbeitete Ehrenordnung des SKVS tritt am 15.10.2016 in Kraft  
 
überabeitet am 15.10.2016      

 
Holger Zurek / Präsident SKVS 


